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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht
vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 1.3
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 1.4
Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels verzichtet.

E. 2.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des



Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu
tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 2.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 3.1
In seiner Beschwerdeschrift sowie der Ergänzung vom 12. Oktober 2015 macht der
Beschwerdeführer im Wesentlichen geltend, er sei - unbestrittenermassen verspätet - seiner
Mitwirkungspflicht nachgekommen und bringe nunmehr glaubhaft vor, dass er A._______
sei. Dies angesichts der am 30. Juni 2015 beim SEM eingereichten Geburtsurkunde, die
echt sei. Die Vorinstanz gehe trotzdem davon aus, sie kenne seine Identität nicht. Es sei
indessen nicht nachvollziehbar, wie unter diesen Umständen ein rechtskonformer Entscheid
zustande kommen könne. Die Vorinstanz habe nämlich den rechtserheblichen Sachverhalt
unrichtig und unvollständig festgestellt, dies umso mehr, als es sich bei seinem Vater wie
auch seinem Bruder um aktive LTTE-Kämpfer handle, und auch er selbst bis zu seiner
Flucht die LTTE mit verschiedenen Diensten unterstützt habe. Diese Vorbringen habe die
Vorinstanz weder sorgfältig geprüft noch den Entscheid umfassend begründet und insoweit
den Anspruch des Beschwerdeführers auf Gewährung des rechtlichen Gehörs verletzt.

E. 3.2
Nach dem im Verwaltungsverfahren vorherrschenden Untersuchungsgrundsatz (Art. 12
VwVG i.V.m. Art. 6 AsylG) hat die Behörde von Amtes wegen für die richtige und
vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen, die für das
Verfahren notwendigen Unterlagen zu beschaffen, die rechtlich relevanten Umstände
abzuklären und ordnungsgemäss darüber Beweis zu führen. Gemäss Art. 8 AsylG hat die
asylsuchende Person demgegenüber die Pflicht (und unter dem Blickwinkel des rechtlichen
Gehörs im Sinne von Art. 29 VwVG und Art. 29 Abs. 2 BV auch das Recht) an der
Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sofern die gesetzlichen Mitwirkungspflichten
durch die asylsuchende Person nicht verletzt worden sind, muss die Behörde insbesondere
dann weitere Abklärungen ins Auge fassen, wenn aufgrund der Vorbringen der
asylsuchenden Person und der von ihr eingereichten oder angebotenen Beweismittel
Zweifel und Unsicherheiten am Sachverhalt weiterbestehen, die voraussichtlich mit
Ermittlungen von Amtes wegen beseitigt werden können (vgl. BVGE 2015/10 E. 3.2
m.w.H.).

E. 3.3
Gemäss Art. 29 Abs. 2 BV haben die Parteien eines Verfahrens Anspruch auf rechtliches
Gehör. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass die verfügende Behörde die
Vorbringen des Betroffenen tatsächlich hört, sorgfältig und ernsthaft prüft und in der
Entscheidfindung berücksichtigt, was sich entsprechend in der Entscheidbegründung
niederschlagen muss. Das Recht auf vorgängige Anhörung (Art. 30 Abs. 1 VwVG) als
Teilgehalt des rechtlichen Gehörs sieht insbesondere vor, dass die Behörde sich beim Erlass



ihrer Verfügung nicht auf Tatsachen abstützen darf, zu denen sich die von der Verfügung
betroffene Person nicht vorgängig äussern und diesbezüglich Beweis führen konnte.

E. 3.4
Der Beschwerdeführer liess in seiner Eingabe vom 30. Juni 2015 im Hinblick auf die neue
Sachlage (neue Identität, neue Asylvorbringen und Beweismittel) die Einräumung einer
Äusserungsmöglichkeit beantragen. Die Vorinstanz hat sich indessen in der angefochtenen
Verfügung nicht mehr dazu geäussert. Das Vorgehen der Vorinstanz, einzig die
ursprünglichen Asylvorbringen als unglaubhaft zu bezeichnen und die neue Identität zu
bezweifeln, ohne dem Beschwerdeführer die Möglichkeit einzuräumen, nochmals neue
Asylvorbringen mündlich oder schriftlich vorzutragen und allenfalls Beweismittel dazu
einzureichen, ist jedoch unvereinbar mit dem Untersuchungsgrundsatz. Der Einwand, der
rechtserhebliche Sachverhalt sei unvollständig festgestellt worden, ist somit begründet.

E. 3.5
Nach dem Gesagten steht fest, dass die Vorinstanz im vorliegenden Fall den
Untersuchungsgrundsatz und auch das rechtliche Gehör verletzt hat, zumal sie davon
abgesehen hat, den Beschwerdeführer zu seinen neuen Asylvorbringen anzuhören.

E. 4
Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und die angefochtene Verfügung aufzuheben sowie
die Sache in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 in fine VwVG im Sinne der Erwägungen an
das SEM zurückzuweisen.

E. 5.1
Dem obsiegenden und vertretenen Beschwerdeführer ist zulasten der Vorinstanz eine
Parteientschädigung für die ihm erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen
Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 37 VGG sowie Art. 7 VGKE).
Es wurde keine Kostennote eingereicht, weshalb die Parteientschädigung aufgrund der
Akten zu bestimmen ist (Art. 14 Abs. 2 in fine VGKE). Gestützt auf die in Betracht zu
ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 9-13 VGKE) ist die vom SEM zu vergütende
Parteientschädigung auf insgesamt Fr. 800.- (inkl. Auslagen und Nebenkosten) festzulegen.
(Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


